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Schulpflegesitzung vom 27. Januar 2026 

Die Klasse 3Ac gewann im Rahmen der ZVV Trophy den Hauptpreis, eine zweitägige Reise in den Europapark 
im Mai 2026. Obwohl Auslandsreisen gemäss Schulreglement grundsätzlich ausgeschlossen sind, befürwor-
ten die Schulleitung sowie die Geschäftsleitung Bildung in diesem besonderen Fall die Ausnahmebewilligung, 
da es sich um einen fix vorgegebenen Gewinn handelt. Die Schulpflege bewilligt ausnahmsweise die Reise 
und gratuliert der Klasse zum Erfolg. 

Die Schulpflege hat im April 2025 verschiedene Massnahmen zur Reduktion der gestiegenen Kosten für Inte-
grierte Sonderschulungen in der Verantwortung der Regelschule ISR beschlossen. Die Steuergruppe Sonderpä-
dagogik hat diesbezüglich ihre Arbeit aufgenommen. Mit verschiedenen Steuerungs- und Optimierungsmass-
nahmen konnten die Kosten für ISR bereits etwas reduziert werden. Daher entschied die Schulpflege, die Richt-
kosten für ISR für das Schuljahr 2026/2027 bei 1'700 Franken pro Regelschülerin bzw. Regelschüler zu belassen. 
Im Bereich der Separierten Sonderschulungen bestehen nur begrenzte Steuerungsmöglichkeiten, da die Kos-
tenentwicklung massgeblich durch externe Faktoren beeinflusst wird. Deshalb werden die Separierten Son-
derschul-Settings weiterhin in jedem Fall sogfältig durch den SPBD und die Mitarbeitenden der Fachstelle Son-
derpädagogik und Prävention geprüft. 

In der Richtlinie Schulraumplanung, die im November 2024 in Kraft gesetzt wurde, wird aufgrund des Konzepts 
„Zu zweit im Kindergarten“ sowie der Teilrevision des Reglements „Besondere Förderung“ die Klassengrösse 
im Kindergarten angepasst.  

Die Umsetzungsplanung 2026 der Schulraumplanung 2024 liegt vor. Im Bericht sind die folgenden Haupter-
kenntnisse erläutert: 

- Neue Schulstandorte 
Für die Jahre 2034 bis 2039 wird ein Mangel an Kindergarten-, Primar- und Sekundarklassen erwartet. Deshalb 
wurde die Planung eines neuen Schulstandorts geprüft. Untersuchungen und eine Machbarkeitsstudie zeigen, 
dass zusätzlicher Schulraum möglichst zentral liegen muss, um die bestehenden Anlagen zu entlasten. Dabei 
erwiesen sich zwei Parzellen sowie die bestehende grosse Schulanlage Guldisloo als geeignet.  
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- Kindergärten 
Die Kindergartenräume sind seit Langem ausgelastet, weshalb Schulräume provisorisch als Kindergärten ge-
nutzt werden. Um diese Räume wieder für den Unterricht freizugeben, soll eine rasche Umsetzung des berei-
nigten Kindergartenprojekts erfolgen. 

- Primarstufe 
Die Raumkapazitäten in den Primarschulen sind ebenfalls ausgeschöpft. Daher müssen die zum Teil bereits 
laufenden oder vorgesehenen Erweiterungsprojekte unverzögert weitergeführt werden. 

- Sekundarstufe 
Eine IST/SOLL-Analyse hat zeigt, dass an beiden Sekundarstandorten keine zusätzlichen Klassen mehr möglich 
sind und die Kapazitätsgrenzen erreicht wurden. Als Sofortmassnahme werden ab Sommer 2026 Provisorien 
bereitgestellt. Mittelfristig ist ein Erweiterungsbau für drei Klassen auf der Anlage Walenbach geplant, wäh-
rend auf den Dachgeschossausbau im Schulhaus Bachtel der Schule Zentrum aufgrund eines ungünstigen Kos-
ten-Nutzen-Verhältnisses verzichtet wird. 

- Schwimm- und Turnunterricht 
Die steigende Zahl an Schulklassen bringt den obligatorischen Sportunterricht zunehmend an seine Kapazitäts-
grenzen. Sowohl die Lehrschwimmbecken als auch die Turnhallen sind stark ausgelastet, weshalb kurzfristig 
Übergangslösungen geprüft werden müssen. Langfristig ist die Planung zusätzlicher Turnhallen notwendig, ins-
besondere im Zusammenhang mit der Sanierung und Erweiterung der Schule Guldisloo, wo mindestens eine 
2-fach-Halle vorgesehen werden sollte 

Die Schulpflege hat im Juli 2018 das Reglement über die Schülerzuteilung der Schule Wetzikon in Kraft gesetzt. 
Im Rahmen einer Teilrevision wurde im Art. 1 die "Richtlinie Schulraumplanung" ergänzt, da diese die Basis für 
die Schülerzuteilung bildet. 

Im Reglement für die Mittelverwendung aus Sonderrechnungen wurden im Nachlass "Pal Imre Benda" Anpas-
sungen angebracht. Neu können Gelder auch für die Unterstützung von ausserordentlichen Projekten im oder 
aus dem Schulbetrieb eingesetzt werden und für Eltern und Erziehungsberechtigte, wenn die Zweckbestim-
mungen der übrigen Sonderrechnungen nicht ausreichen.  

Durch die Teilrevision der Richtlinie wurde der Prozess für den Ablauf des Übertritts optimiert und ermöglicht 
nun eine klare und verbindlichere Steuerung der gegenseitigen Schulbesuche.  
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